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Grundpfeiler für die sozialgerechte Wärme-
wende in Gebäuden: MEPS 
Faktenpapier „Mindestenergieeffizienzstandards für Gebäude“ 

Wir verbringen rund 90% unserer Zeit in Gebäuden.1 Je nach dem Zustand unseres Wohngebäudes und individuel-
lem Energieverbrauch macht das Heizen rund 70% unseres Gesamtenergieverbrauches aus (dazu kommen Energie 
für die Warmwasserbereitung und Strom für sonstige Haushaltsanwendungen). Aufgrund mangelhafter Datenlage 
ist der energetische Zustand der Wohngebäude in Deutschland nicht flächendeckend erfasst. Schätzungen von Ex-
pert:innen zu Folge fällt jedoch über die Hälfte der Wohnfläche in Deutschland in die Energieeffizienzklasse E oder 
schlechter.2 In diesen geringfügig oder überhaupt nicht sanierten Gebäuden wohnen vor allem Menschen mit nied-
rigem Einkommen. Das bedeutet, dass jene Haushalte, die ohnehin weniger Geld für Energiekosten zur Verfügung 
haben, bei theoretisch gleichem Heizverhalten aufgrund ihres schlecht isolierten Hauses höhere Energiekostenab-
rechnungen bekommen. Insbesondere im Verhältnis zu ihrem Einkommen zahlen diese Haushalte deutlich mehr 
als jene mit einem höheren Einkommen, wie die roten Punkte in der folgenden Grafik zeigen. 

 
Während bei Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 1.200€ im Jahr etwa ein gesamtes 
netto Monatseinkommen für das Heizen und die Warmwasserbereitung wegfällt, geben Haushalte ab einem mo-
natlichen Nettoeinkommen von 2.700€ unter fünf Prozent ihres Gehalts für Heiz- und Warmwasserkosten aus.3 
Haushalte, die mehr als 10% ihres Nettoeinkommens für Energiekosten ausgeben, gelten als von Energiearmut 

Jährliche Heizkosten für Gas und ihr Verhältnis zum Haushaltsnettoeinkommen  
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betroffen oder energiearmutsgefährdet. Ohne die Berücksichtigung staatlicher Hilfszahlungen traf das im Mai 2022 
auf jeden vierten Haushalt in Deutschland zu.4  

Von Energiearmut betroffene oder gefährdete Menschen können wenig an ihrer Situation ändern. Sie können keine 
energetischen Sanierungsmaßnahmen vornehmen, weil ihnen die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen 
oder haben keinen Einfluss auf den energetischen Zustand ihres Wohngebäudes, weil sie zur Miete wohnen. Ohne-
hin stagniert die Sanierungsrate seit über einem Jahrzehnt bei einem Prozent.5 Um die europäischen Treibhaus-
gasemissionsreduktionsziele zu erreichen, müssen allerdings pro Jahr mindestens 3% der Gebäude saniert wer-
den. Verpflichtende Mindestenergieeffizienzstandards für Wohn- und Nichtwohngebäude setzen diesen dringend 
notwendigen Anreiz für den Weg zur Klimaneutralität und sozial gerechterem sowie komfortableren Wohnen. Da 
auf Gebäude etwa 40% des gesamten deutschen Energieverbrauches entfallen, bedeuten energieeffizientere Ge-
bäude auch eine höhere Versorgungsicherheit – denn Energie, die nicht gebraucht wird, muss auch nicht erzeugt 
(und ggf. aus dem Ausland importiert) werden. So würde eine Sanierung der Gebäude in den Energieeffizienzklas-
sen G und F in der EU auf eine Effizienzklasse E bedeuten, dass durchschnittlich etwa 31% weniger Gas und Öl 
verbraucht würden.6 Mit einer weitreichenden Sanierung auf die Effizienzklasse C oder B sowie einem Ersatz der 
fossilen Heizungen mit Wärmepumpen könnten sogar rund 90% Endenergie eingespart werden.7 Zudem würden 
Mindestenergieeffizienzstandards verstärkte Investitionen in den von einer derzeit niedrigen Auftragslage belaste-
ten Bausektor herbeiführen. 

Wie funktionieren Mindestenergieeffizienzstandards für Gebäude (MEPS)? 
Gesetzlich festgelegte Mindestenergieeffizienzstandards (Minimum Energy Performance Standards; MEPS) bedeu-
ten, dass die von der Regel erfassten Gebäude ab einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Anlass 
ein gewisses Niveau an Energieeffizienz vorweisen müssen. Diese Standards werden nach dem Prinzip „worst first“ 
eingeführt. Das heißt, dass die Gebäude im schlechtesten energetischen Zustand zuerst saniert werden. Da die 
Gebäude der Effizienzklassen G und H mit einem Anteil an der Gesamtwohnfläche von 31 Prozent etwa die Hälfte 
aller Treibhausgasemissionen von Wohngebäuden ausmachen,8 macht diese Herangehensweise den größten Un-
terschied für die Energiekostenabrechnungen und den Wohnkomfort der Bewohner:innen und bringt den Gebäu-
desektor am effektivsten der Klimaneutralität näher. 

Das Effizienzniveau der Gebäude kann über verschiedene Parameter gemessen werden. Zum Beispiel können kon-
krete Anforderungen an die Bausubstanz oder das Heizsystem gestellt werden. Dies lässt Eigentümer:innen weniger 
Freiheit in der Erfüllung der Standards. Weitere Möglichkeiten sind beispielsweise Vorgaben zur maximalen Ener-
gieintensität (kWh/m2) oder zur CO2-Intensität (CO2/m2). Da in Energieausweisen EU-weit bereits Energieeffizienz-
klassen angegeben werden, bietet sich diese Option am ehesten an. Eine Herausforderung dabei ist jedoch, dass 
die Effizienzklassen nicht auf einheitlichen Grundlagen basieren. Das liegt unter anderem daran, dass für manche 
Gebäude Verbrauchsausweise verwendet werden und für andere Bedarfsausweise vorliegen. Während Energiever-
brauchsausweise lediglich den Energieverbrauch der letzten Jahre widerspiegeln und damit auch vom Verhalten 
der Bewohner:innen abhängen, beziehen sich Energiebedarfsausweise auf den Zustand der Gebäudehülle und die 
Energiequelle für das Heizen, sodass sie deutlich aussagekräftiger bezüglich des Sanierungsbedarfes und ver-
brauchsunabhängigen Energieeinsparpotenzialen sind. In dieser Hinsicht plädiert die Deutsche Umwelthilfe für die 
Digitalisierung von Gebäudedaten und verpflichtende Energiebedarfsausweise für alle Gebäude. Eine ausreichende 
Datenlage zum (energetischen) Zustand aller bestehenden Gebäude und ihrer Nutzung ist entscheidend für eine 
möglichst effiziente, sowie sozial gerechte Gestaltung von MEPS. 

Das Inkrafttreten von MEPS kann entweder ab einem bestimmten Zeitpunkt oder von bestimmten Anlässen aus-
gelöst werden. Ersteres würde bedeuten, dass die Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz ab einem be-
stimmten Datum ein höheres, vorgeschriebenes Energieeffizienzniveau erreicht haben müssen. Zweiteres würde 
bedeuten, dass die Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz zum Beispiel bei ihrem nächsten Verkauf oder 
der nächsten Neuvermietung ein höheres, vorgeschriebenes Energieeffizienzniveau vorweisen müssen. Zeitbezo-
gene MEPS führen zu einer höheren Sanierungsrate. In jedem Fall ist einer der wichtigsten Aspekte die Einführung 
der Regelung mehrere Jahre vor der gesetzlichen Umsetzungsfrist, sodass Gebäudeeigentümer:innen genug Zeit 
haben, um die energetische Sanierung zu planen und sie an dem für das Gebäude und dessen Bewohner:innen 
geeignetsten Zeitpunkt durchzuführen. Dies ist mit Blick auf den Fachkräftemangel im Handwerk und teils vorhan-
dene Lieferkettenproblemen für Bauteile umso relevanter. Zudem bietet eine längere Vorlaufzeit Planungssicher-
heit für alle Beteiligten.  
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Zentral für den Erfolg von MEPS ist auch, dass sie mit der Einführung von leicht zugänglicher finanzieller Unterstüt-
zung und Möglichkeiten zur Beratung einhergehen. Mit Blick auf das Ziel der Klimaneutralität sollten MEPS Teil 
eines umfassenderen Maßnahmenpakets für den Gebäudesektor sein, der beispielsweise auch die Modernisierung 
und Dekarbonisierung der Heizungssysteme vorsieht.9 Nähere Details zur effektiven Gestaltung von MEPS werden 
im letzten Abschnitt diskutiert. 

 

Was wird gerade auf EU Ebene verhandelt?  
Als Teil des Fit for 55 Pakets 2021 entwarf die EU Kommission eine Novelle der Richtlinie über die Gesamtenergie-
effizienz von Gebäuden (Energy Performance of Buildings Directive; EPBD), die einen Vorschlag für MEPS ent-
hält.10 Der Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene funktioniert so, dass nach dem Kommissionsvorschlag auch der Rat 
der EU sowie das Europäische Parlament eine Position vorlegen. Anschließend verhandeln die drei Institutionen im 
sogenannten Trilog einen gemeinsamen Entwurf. 

Im Vorschlag der Kommission bilden Energieeffizienzklassen, wie oben beschrieben, die Grundlage für die MEPS. 
Allerdings würden die Energieeffizienzklassen darauf neu geordnet werden, sodass die Klasse A Nullemissionsge-
bäuden entspricht und die Klasse G die 15 Prozent der Gebäude eines Mitgliedstaates mit der schlechtesten Ener-
gieeffizienz widerspiegelt. Dementsprechend schreibt der Entwurf der Kommission vor, dass Wohngebäude, die in 
die Energieeffizienzklasse G fallen, bis 2030 mindestens die Effizienzklasse F und bis 2033 mindestens die Effizienz-
klasse E erreichen müssen (entsprechend dem Prinzip „worst first“, wie oben beschrieben). Für Nichtwohngebäude 
würden diese Regeln bereits drei Jahre früher (also Klasse F bis 2027 und Klasse E bis 2030) gelten.  

Im Rat der EU einigten sich Vertreter:innen der Mitgliedstaaten auf einen anderen Ansatz als die Kommission: Es 
sollte nur ein Mindestenergieeffizienzstandard für den Durchschnitt aller Wohngebäude gelten. Demnach müsste 
die durchschnittliche Effizienz aller Wohngebäude bis 2033 mindestens der Klasse D entsprechen. Im Jahr 2040 
sollte diese durchschnittliche Effizienz dann auf ein Niveau zwischen dem von 2033 und Nullemissionsgebäuden 
gestiegen sein. Für Nichtwohngebäude sah der Rat vor, dass bis 2030 die schlechtesten 15% und bis 2034 die nächs-
ten 10% energetisch saniert werden müssen.  

Das Europäische Parlament schlug den gleichen Ansatz wie die Kommission vor, allerdings mit ehrgeizigeren Vor-
gaben.  So müssten Wohngebäude schon 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse E und bis 2033 die Energieef-
fizienzklasse D erreichen. Analog zum Vorschlag der Kommission gälten diese Vorschriften für Nichtwohngebäude 
bereits drei Jahre früher, das heißt Erreichen der Energieeffizienzklasse E bis 2027 und Effizienzklasse D bis 2030.11 

Eine Übersicht der Positionen der EU Institutionen ist der Tabelle auf der nächsten Seite zu entnehmen. Die Bun-
desregierung hatte im Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie den Kommissionsvorschlag in den Verhandlungen 

Auswirkungen von MEPS in Kombination mit Beratung und Förderung über mehrere Jahre 

 
Quelle: L Sunderland und A Jahn, „Energetische Mindeststandards für den Gebäudebestand“ (Regulatory Assistance Project 2021), S.8 
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unterstützen würde. Im Zuge des ausgeuferten Streits um das Gebäudeenergiegesetz zog die Ampel ihre Unter-
stützung für gebäudespezifische MEPS in Wohngebäuden im Rahmen ihres 14-Punkte-Plans zur Stabilisierung der 
Bauwirtschaft allerdings zurück.12 Dies beeinflusst auch die Verhandlungen im Trilog. Schon jetzt haben das Euro-
päische Parlament und der Rat Schwierigkeiten, sich zu einigen, sodass die Kommission weitere Vorschläge für ei-
nen Kompromiss vorgelegt hat. Sollte es bis Februar 2024 nicht zu einer Einigung kommen, wird die EPBD in der 
jetzigen Legislaturperiode nicht mehr novelliert. Allerdings könnte Deutschland unabhängig davon, was auf EU 
Ebene beschlossen wird, ergänzende und auch ambitioniertere Regeln auf nationaler Ebene beschließen. Einige 
Ausgestaltungsmöglichkeiten werden im folgenden Abschnitt beleuchtet. 

Positionen der EU Institutionen  

Institutionen + geplante  
Energieeffizienzklassen 

Wohngebäude Nichtwohnge-
bäude 

Ausnahmen 

EU Kommission: 
A-G 
A: Nullemissionsgebäude 
G: 15% schlechtesten Ge-
bäude 

2030: Effizienzklasse F 
2033: Effizienzklasse E 

2027: Effizienz-
klasse F 
2030: Effizienz-
klasse E 

- Denkmalgeschützte 
Gebäude 
- Gotteshäuser 
- Gebäude, die nur für 
zwei Jahre oder weni-
ger werden 
- Ferienhäuser, die 
weniger als vier Mo-
nate im Jahr benutzt 
werden 
- Alleinstehende Ge-
bäude mit einer Fläche 
von weniger als 50m² 

Rat der EU: 
A0-G 
A0: Nullemissionsgebäude 
G: Gebäude mit der schlech-
testen Effizienz – nicht näher 
definiert 
 
Mitgliedstaaten, die ihre Ener-
gieeffizienzklassen seit 2019 
bereits angepasst haben, müs-
sen dies bis 2030 nicht noch-
mal tun 

2033: Ø Effizienzklasse D 
2040: Ø Effizienzniveau 
zwischen dem Niveau von 
2030 und Nullemissions-
gebäuden 2050 
 
Sonderfall Einfamilien-
haus: EFH, die ab 2028 
verkauft, neu vermietet, 
verschenkt oder ander-
weitig genutzt werden, 
müssen spätestens fünf 
Jahre nach dem entspre-
chenden Anlass die Effizi-
enzklasse D erreichen 

2030: Sanierung 
der schlechtesten 
15 % auf höheres 
Effizienzniveau 
2034: Sanierung 
der nächsten 
schlechtesten 10%  

Siehe EU Kommission 
+ 
- Nichtwohngebäude, 
wenn sie künftig an-
derweitig genutzt wer-
den oder die Kosten 
den Nutzen überwie-
gen 
- Militärische Ge-
bäude, außer Bara-
cken und Bürogebäu-
den 

EU Parlament: 
A-G 
A: Nullemissionsgebäude 
G: 15% schlechtesten Ge-
bäude 
F-B: gleichgroße Spanne des 
Energiebedarfs  

2030: Effizienzklasse E 
2033: Effizienzklasse D 

2027: Effizienz-
klasse E 
2030: Effizienz-
klasse D 

Siehe EU Kommission 
+ 
- Bis 2037 bis zu 22% 
der Wohngebäude, die 
unter die Regelung fal-
len, inkl. Sozialwoh-
nungen im öffentli-
chen Eigentum 
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Ausgestaltungsmöglichkeiten für MEPS 
Bei der Ausgestaltung der MEPS gilt es, die optimale Balance zwischen der Umsetzbarkeit der Vorgaben und der 
Vermeidung von Lock-In-Effekten zu finden. Hierbei hängt die Umsetzbarkeit vor allem von den finanziellen Res-
sourcen der Gebäudeeigentümer:innen bzw. Mieter:innen sowie der Verfügbarkeit von Baumaterial und den ent-
sprechenden Fachkräften ab. Bei der Formulierung der MEPS sollten derartige Umstände also berücksichtigt wer-
den. Lock-In-Effekte können in diesem Kontext zustande kommen, wenn nur geringfügig saniert wird um das Mini-
mum der aktuellen Vorgaben zu erfüllen, sodass weitere Sanierungsmaßnahmen bzw. die Gesamtheit aller Maß-
nahmen später einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würden. Um die genannte Balance zu erreichen, 
sind ein umfassendes, einkommensabhängiges Förderungssystem, sowie langfristige Planungssicherheit – inklu-
sive ausreichenden Informationen und Beratungsmöglichkeiten für alle Betroffenen – essenziell. Zudem fordert 
die Deutsche Umwelthilfe kurzfristig eine Absenkung der Modernisierungsumlage auf höchstens vier Prozent mit 
einer Kappung bei maximal 1,50€/m2. Langfristig muss die Modernisierungsumlage abgeschafft und eine gerechte 
Kostenverteilung zwischen Mieter:innen, Vermieter:innen und Staat („Drittelmodell“) etabliert werden. Das Ver-
mieter:innen-Mieter:innen Dilemma wird hier durch die gesetzlich vorgegebenen MEPS für die Vermieter:innen 
sowie die attraktive Förderung vermieden.  

Für die Planungssicherheit und die Vermeidung von Lock-In Effekten sollte eine stetige Steigerung der MEPS ge-
plant und von Anfang an angekündigt werden. So wissen Eigentümer:innen, wenn sie eine Sanierung planen, wel-
che MEPS auf sie zukommen und können im Idealfall bereits auf ein höheres Effizienzniveau sanieren als zu dem 
Zeitpunkt vorgeschrieben ist. Aus diesem Grund sollte die Förderung jederzeit auch Sanierungen, die über das zu-
nächst geltende Anforderungsniveau hinausgehen, unterstützen, damit diese besonders effizienzsteigernden Maß-
nahmen nicht aus finanziellen Gründen scheitern, da hier am meisten Energie und langfristig Kosten eingespart 
werden können. 

Nicht zuletzt ist auch die Frage der Durchsetzung der MEPS relevant. Diese ist bei anlassbezogenen MEPS, wie z.B. 
MEPS, die zum nächsten Verkaufs- oder Vermietungszeitpunkt gelten, am einfachsten zu überprüfen. Aber auch 
bei zeitpunktbezogenen MEPS eignen sich derartige Anlässe oder sonstige Genehmigungsprozesse oder Inspektio-
nen dazu, dass Behörden überprüfen, ob ein Gebäude den MEPS entspricht. Dabei ist es grundlegend, dass Kon-
trollen wie soeben beschrieben an bestehende Prozesse angeknüpft werden, um die Umsetzung zu erleichtern.13 
Dementsprechend sollten lokale Akteure hier als One-Stop-Shops neben der Überwachung auch für die Beratung 
und die Erfassung lokaler Daten verantwortlich sein.14 Diese Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Ressourcen, 
die mit Blick auf die hohe klima- und sozialpolitische Relevanz von MEPS eingeplant und investiert werden sollten. 

Für den Fall, dass ein Gebäude den Anforderungen nicht genügt, können regelmäßige und gegebenenfalls auch 
stetig steigende Bußgelder geplant werden.15 Darüber hinaus wäre eine Regelung möglich, nach der die Miete im 
entsprechenden Gebäude so lange nicht erhöht werden darf, bis die MEPS erfüllt werden. Als Anreiz für Eigentü-
mer:innen und zum Schutz der Verbraucher:innen sollte die Information, ob ein Gebäude die geltenden MEPS er-
füllt zum Beispiel über den Energiebedarfsausweis ersichtlich sein. Als höchste Sanktionsstufe könnte es Gebäude-
eigentümer:innen untersagt werden, ihr Gebäude weiterhin zu vermieten bis der erforderliche Effizienzstandard 
erreicht ist – dies ist in Flandern (Belgien) bei vermieteten Wohngebäude und in den Niederlanden bei Bürogebäu-
den bereits der Fall.16  

Die DUH fordert  
» flächendeckende Digitalisierung von Gebäudedaten inkl. Einführung eines Gebäudeenergiekatasters und 

verpflichtende Energiebedarfsausweise für alle Gebäude  
» ambitioniert ausgestaltete und gebäudespezifische MEPS für sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäude 
» sozial gestaffelte öffentliche Förderung, die energetische Sanierungen über das gesetzliche Mindestmaß 

hinaus, mindestens auf Effizienzklasse C, anreizt und warmmietenneutrale Sanierungen ermöglicht  
» Erhöhung der Fördergelder für Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude (BEG) auf 25 Milliarden Euro jährlich inkl. deutlich verbesserter Förderkonditionen 
» kurzfristig eine Absenkung der Modernisierungsumlage auf höchstens vier Prozent und eine Deckelung 

der umlagefähigen Kosten auf maximal 1,50€/m2; langfristig eine Abschaffung der Modernisierungsum-
lage und eine gerechte Kostenverteilung zwischen Mieter:innen, Vermieter:innen und Staat („Drittelmo-
dell“) 

» umfassende fachliche Beratung von Verbraucher:innen, zum Beispiel durch lokale One-Stop-Shops 
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